
Landgericht Darmstadt

Aktenzeichen:
13 O 133/24

Beschluss

In dem Rechtsstreit

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Sven Nelke, 
Geschäftszeichen: 57/24

gegen

1. Pfando GmbH vertr.d.d.Geschäftsführer Tobias Renkel, Hohenzollerndamm 184, 10713
Berlin

2. Pfando`s cash & drive GmbH vertr.d.d. Geschäftsführer Tobias
Renkel, Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin

- Antragsgegnerinnen -

hat das Landgericht Darmstadt – 13. Zivilkammer – durch den Richter am Landgericht 
Dr. , die Richterin am Landgericht  und die Richterin  am 19.03.2024 
beschlossen:

Im Wege der einstweiligen Verfügung wird – der Dringlichkeit wegen ohne vorherige mündliche 
Verhandlung – angeordnet: 

Die Antragsgegnerinnen werden als Gesamtschuldnerinnen verpflichtet, den Pkw des 
Herstellers Porsche, Modell: Cayenne, Fahrzeugidentifikationsnummer: 

, an den Antragsteller herauszugeben. 

Den Antragsgegnerinnen wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise für den Fall, 
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dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis 
zu sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen darf, 
verboten, den Pkw des Herstellers Porsche, Modell:  Cayenne, Fahrzeugidentifikationsnummer: 

, zu veräußern und/oder veräußern zu lassen.

Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsgegnerinnen als Gesamtschuldnerinnen.

Der Streitwert wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Gründe

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Antragschrift vom 18.03.2024 und den damit vorgelegten 
Anlagen, auf die Bezug genommen wird. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist gemäß §§ 935, 940, 937 Abs. 2 ZPO in 
Verbindung mit §§ 861 Abs. 1, 858 Abs. 1 BGB begründet.

Durch die eidesstattliche Versicherung des Antragstellers vom 18.03.2024 (Anlage K2) sind 
sowohl die den Anspruch begründenden Tatsachen als auch die Voraussetzungen glaubhaft 
gemacht, unter denen wegen des dringenden Verfügungsgrundes eine einstweilige Verfügung 
ohne mündliche Verhandlung erfolgen kann (§§ 935, 937 Abs. 2, 940 ZPO).

Die Zuständigkeit des Landgerichts Darmstadt als Gericht der Hauptsache (§ 937 Abs. 1 ZPO) 
ergibt sich aus §§ 71 Abs. 1, 23 Nr. 1 GVG, 32 ZPO. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 ZPO, die Streitwertfestsetzung beruht auf 
§§ 53 Abs. 1 Nr. 1 GKG, 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung

Diese Entscheidung kann mit dem Widerspruch angefochten werden. Er ist bei dem Landgericht Darmstadt, 
Mathildenplatz 13 u.15, 64283 Darmstadt, einzulegen.
Widerspruchsberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist.
Der Widerspruch ist mittels elektronischen Dokuments einzulegen. Der Widerspruch kann nur durch eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die widersprechende Partei hat die Gründe 
darzulegen, die sie für die Aufhebung der Entscheidung geltend machen will.

Diese Entscheidung kann hinsichtlich der Wertfestsetzung mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist nur 
zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig 
geworden ist oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Landgericht Darmstadt, Mathildenplatz 13 
u.15, 64283 Darmstadt, eingeht. Wird der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt,
kann die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem
Gericht eingelegt werden.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt oder das
Gericht die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese
Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist.
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des
genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt
werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist zu
unterzeichnen. Die Einlegung kann auch mittels elektronischen Dokuments erfolgen. Informationen zu den
weiteren Voraussetzungen zur Signatur und Übermittlung sind auf dem Justizportal des Bundes und der Länder
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(www.justiz.de) im Themenbereich zur elektronischen Kommunikation zu finden. Eine Einlegung per einfacher 
E-Mail ist unzulässig. Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sind zur 
Einlegung mittels elektronischen Dokuments verpflichtet.
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass 
Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so 
ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.

Diese Entscheidung kann hinsichtlich der Wertfestsetzung mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist nur 
zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig 
geworden ist oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Landgericht Darmstadt, Mathildenplatz 13 
u.15, 64283 Darmstadt, eingeht. Wird der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, 
kann die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem 
Gericht eingelegt werden.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt oder das 
Gericht die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese 
Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist.
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt 
werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist zu 
unterzeichnen. Die Einlegung kann auch mittels elektronischen Dokuments erfolgen. Informationen zu den 
weiteren Voraussetzungen zur Signatur und Übermittlung sind auf dem Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) im Themenbereich zur elektronischen Kommunikation zu finden. Eine Einlegung per einfacher 
E-Mail ist unzulässig. Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sind zur 
Einlegung mittels elektronischen Dokuments verpflichtet.
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass 
Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so 
ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 

Dr. 

Richter am Landgericht Richterin am Landgericht Richterin




